
 
 
 

 

 
Datenschutz-Revers für Benutzer des GeoShop im Internet 
 
 
Dienstabteilung Stadt Zürich, Geomatik + Vermessung 

Weberstrasse 5 
8004 Zürich 

Firma  
 Adresse 

  

MitarbeiterIn  
(Name, Vorname)  
 
 

Die/der Unterzeichnende bestätigt hiermit ausdrücklich, dass er/sie von GeoZ hinsichtlich 
Datenschutz über folgende Punkte besonders orientiert worden ist:  
 
1. Geheimhaltungspflicht 
 

a) Über die Pflichten im Zusammenhang mit elektronischer Datenspeicherung und ihrer 
Auswertungen, namentlich darüber, dass 

 - gespeicherte Daten besonders zu schützen und  
 - Passworte geheim zu halten sind, sowie 
 - erworbene Kenntnisse über Daten und den Zugang zu solchen keinem Unbe-

fugten weitergegeben werden dürfen; 
 
b) Über die besondere Pflicht, Unregelmässigkeiten und auffällige Vorkommnisse ohne 

Verzug GeoZ zu melden. 
 

2. Verantwortlichkeit und Sanktion 
 

a) Über allfällig sich ergebende Schadenersatzforderungen gemäss Art. 41 OR; 
 
b) Die Nutzer tragen die Verantwortung für alle Bestellungen innerhalb des 

Preislimites. Dieses beträgt Fr. ................ / Tag (Defaultwert Fr. 1'500.-). 
 
c) Über die strafrechtliche Verantwortlichkeit nach Massgabe des Datenschutz-

gesetzes. 
 

3. Nutzungsbestimmungen (siehe Rückseite) 
 

Nutzungsbestimmungen 

Stadt Zürich 
Geomatik + Vermessung 
Weberstrasse 5 
8004 Zürich 
 
Tel. 044 412 42 46 
FAX 044 270 93 92 
www.stadt-zuerich.ch/geoz 
geodaten@zuerich.ch 

Geomatik + Vermessung 
Eine Dienstabteilung des Tiefbau- und Entsorgungsdepartements 

Ort, Datum  Unterschrift des Mitarbeiters/der Mitarbeiterin 



 

 

   

 

 
 
 
Die Benutzung von digitalen Daten der amtlichen Vermessung der Stadt Zürich unterliegt 
folgenden Bestimmungen: 

 
 

Lizenzeinräumung 1. Die Daten dürfen nur für den durch den Lizenznehmer im Bestellformular 
bezeichneten Verwendungszweck benutzt werden. 

Befugnis 2. Der Lizenznehmer geniesst keine Ausschliesslichkeit für die Verwendung 
der Daten. 

Eigentum  3. Das Urheber- und Eigentumsrecht an allen abgegebenen Daten bleibt bei 
Geomatik + Vermessung Stadt Zürich. 

Weitergabe 4. Die Weitergabe der Daten an Dritte ist dem Lizenznehmer nur zur Aufga-
benerfüllung im Rahmen des im Bestellformular bezeichneten Verwen-
dungszweckes gestattet. Dabei stellt der Lizenznehmer die Einhaltung die-
ser Lizenzbestimmungen durch Dritte sicher und untersagt die Weitergabe 
der Daten oder jede anderweitige Nutzung schriftlich. 

Nutzung und Erzeug-
nisse 

5. Mit den abgegebenen Daten dürfen weder amtliche Pläne erstellt, noch Ar-
beiten ausgeführt werden, die den Organen der Amtlichen Vermessung 
vorbehalten sind. 

6. Im übrigen gelten die einschlägigen rechtlichen Bestimmungen von Bund 
und Kanton, insbesondere die Verordnung des Bundesrates über die Re-
produktion von Daten der Amtlichen Vermessung vom 9. September 1998. 

Haftung 7. Stadt Zürich, Geomatik + Vermessung haftet nicht für Folgeschäden, die 
aus fehlerhaften Daten oder ungenügendem Nachführungsstand der Daten 
resultieren. Für den rechtlich massgebenden Bestand gilt nur das amtliche 
Planwerk entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen. 

Schlussbestimmungen 8. Jede diesen Bestimmungen zuwiderlaufende Benutzung der Daten ist un-
tersagt. Stadt Zürich, Geomatik + Vermessung und der Datenschutzbeauf-
tragte der Stadt Zürich können im Rahmen ihrer gesetzlichen Aufgabe die 
Einhaltung dieser vertraglichen Bestimmungen kontrollieren. Der Lizenz-
nehmer leistet dabei kostenlose Unterstützung. Die strafrechtliche Verfol-
gung bleibt vorbehalten. (Art. 13 kant. Gebührenverordnung)  

9. Gerichtsstand ist Zürich. Anwendbar ist Schweizerisches Recht. 

 


